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Guten Tag, 

die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen, wie z. B. den Einbau eines modernen Heizkessels, 
kann erst dann gewährt werden, wenn die Montage vorgenommen und auch der Rechnungsbetrag voll- 
ständig auf das Konto des Installationsunternehmens bezahlt wurde. So entschied der Bundesfinanzhof. 

Die Frage, ob ein Anspruch auf Abzug von Aufwendungen für Handwerkerleistungen besteht, beschäftig- 
te das Finanzgericht Düsseldorf. Insbesondere bei Leistung einer nicht durch eine Rechnung angeforder- 
ten Vorauszahlung, wenn diese im Veranlagungszeitraum vor Ausführung der Handwerkerleistungen 
erbracht wird. 

Die zunehmende Verbreitung von Photovoltaikanlagen führt auch zu Fragen an den Bundesfinanzhof. 
Dieser entschied, dass es sich bei der Lieferung von Strom, den der Vermieter von Wohnraum über eine 
Photovoltaikanlage selbst erzeugt und an seine Mieter gegen Entgelt abgibt, nicht um eine unselbststän- 
dige Nebenleistung der umsatzsteuerfreien (langfristigen) Vermietung von Wohnraum, sondern um eine 
selbstständige umsatzsteuerpflichtige Leistung handelt. 

Das Bundesfinanzministerium hat am 15.10.2024 das Schreiben "Ausstellung von Rechnungen nach § 14 
UStG - Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Un- 
ternehmern ab dem 01.01.2025" veröffentlicht. Darin erläutert es die zur E-Rechnung getroffenen Rege- 
lungen des Wachstumschancengesetzes und geht auf besondere Fragestellungen zur E-Rechnung ein. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder zu anderen Themen? 
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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(ØT�'KPMQOOGPUVGWGTR�KEJVKIG

-GKP�#D\WI�XQP�#WHYGPFWPIGP�HØT�*CPFYGTMGTNGKUVWPIGP�
DGK�IGNGKUVGVGT�8QTCWU\CJNWPI��YGPP�FKGUG�KO�
8GTCPNCIWPIU\GKVTCWO�XQT�#WUHØJTWPI�FGT�
*CPFYGTMGTNGKUVWPIGP�GTDTCEJV�YKTF

Es besteht kein Anspruch auf den Abzug von Aufwendungen für Handwerkerleis-

tungen bei Leistung einer nicht durch eine Rechnung angeforderten Vorauszahlung, 

wenn diese im Veranlagungszeitraum vor Ausführung der Handwerkerleistungen 

erbracht wird. So entschied das Finanzgericht Düsseldorf (Az. 14 K 1966/23).

Die streitgegenständlichen Aufwendungen würden zwar dem Grunde nach dem 

Tatbestand des § 35a Abs. 3 EStG unterfallen, für die Handwerkerleistungen hätten 

jedoch keine Rechnungen vorgelegen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 

5VGWGTGTOÀ»KIWPI�HØT�*CPFYGTMGTNGKUVWPIGP�KUV��FCUU�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�HØT�FKG�

Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des 

Erbringers der Leistung erfolgt ist. Eine Berücksichtigung der streitgegenständlichen 

Aufwendungen scheidet zudem auch deshalb aus, weil keine Aufwendungen „für 

die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen“ getätigt wurden. Handwerker-

leistungen wurden im Streitjahr nicht erbracht. Eine Berücksichtigung der Zahlun-

gen ist auch deshalb zu versagen, weil sie dem Gesetzeszweck des § 35a EStG 

widerspräche. Die gesetzgeberische Intention kann nicht durch „eigenmächtige“ 

(Voraus-)Zahlungen umgangen werden. Insbesondere gilt dies auch für eine ein-

seitige und bar jeder Marktüblichkeit vorgenommene Verwendungsbestimmung 

dergestalt, dass die nicht angeforderte Vorauszahlung ausschließlich (noch nicht 

erbrachte) Arbeitskosten umfassen soll.
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5VGWGTGTOÀ»KIWPI�HØT�'TPGWGTWPI�GKPGT�*GK\WPIUCPNCIG�
PWT�PCEJ�/QPVCIG�WPF�XQNNUVÀPFKIGT�¸DGTYGKUWPI�FGU�
4GEJPWPIUDGVTCIU

Das klagende Ehepaar hatte die Heizung des von ihnen bewohnten Einfamilien-

hauses im Jahr 2021 durch den Einbau eines neuen Gasbrennwertheizkessels 

modernisiert. Die Kosten für die Lieferung und die Montage des Kessels beliefen 

sich auf über 8.000 Euro. In der Rechnung waren auch Kosten für Monteurstun-

den und Fachhelferstunden enthalten. Seit März 2021 zahlten die Kläger gleich-

bleibende monatliche Raten in Höhe von 200 Euro auf den Rechnungsbetrag. Im 

Jahr 2021 wurden infolgedessen 2.000 Euro bezahlt. Das Finanzamt lehnte bei der 

Festsetzung der Einkommensteuer für das Jahr 2021 die von den Klägern beantrag-

te Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen ab. Erst mit Begleichung der 

letzten Rate im Jahr 2024 komme diese in Betracht. 

&CU�(KPCP\IGTKEJV�WPF�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�UEJNQUUGP�UKEJ�FKGUGT�#WHHCUUWPI�CP��

Die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen kann (gemäß § 35c EStG) 

PKEJV�KP�#PURTWEJ�IGPQOOGP�YGTFGP��DGXQT�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�FGP�KP�FGT�4GEJ-

nung über die förderungsfähige Maßnahme ausgewiesenen Betrag vollständig auf 

das Konto des Leistungserbringers gezahlt hat. Bevor die vollständige Begleichung 

der Rechnung nicht stattgefunden hat, liegt der geforderte Abschluss der Maßnah-

me nicht vor. Daraus folgt weiter, dass auch die im Jahr 2021 geleisteten Teilzahlun-

gen nicht zu berücksichtigen sind. 

Hinweis

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�YKGU�CDUEJNKG»GPF�FCTCWH�JKP��FCUU�KO�

Streitjahr 2021 eine Steuerermäßigung gemäß § 35a Abs. 3 EStG für 

Handwerkerleistungen in Betracht kommt. Nach dieser Vorschrift 

werden allerdings nur die Arbeitskosten und nicht auch die Materialkosten 

begünstigt. Wenn die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen in 

Anspruch genommen wird, dann ist eine – zusätzliche – Förderung auf der 

Grundlage des § 35c EStG ausgeschlossen.
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(CJTVGP�\YKUEJGP�9QJPWPI�WPF�GTUVGT�6ÀVKIMGKVUUVÀVVG��
6CVUÀEJNKEJ�DGPWV\VG�NÀPIGTG�(CJTVUVTGEMG�CNU�QHHGPUKEJVNKEJ�
XGTMGJTUIØPUVKIGTG�(CJTUVTGEMG

Eine Straßenverbindung ist dann als verkehrsgünstiger als die kürzeste Verbindung 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anzusehen, wenn der Arbeitnehmer 

eine andere - längere - Straßenverbindung nutzt und die Arbeitsstätte auf diese 

Weise trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen in der Regel schneller und pünktli-

cher erreicht. „Offensichtlich“ verkehrsgünstiger ist die vom Arbeitnehmer gewählte 

Straßenverbindung dann, wenn ihre Vorteilhaftigkeit so auf der Hand liegt, dass 

sich auch ein unvoreingenommener, verständiger Verkehrsteilnehmer unter den 

gegebenen Verkehrsverhältnissen für die Benutzung der Strecke entschieden hätte. 

Dass bei extremen Stauverhältnissen die Umwegstrecke auch mal verkehrsgünstiger 

und schneller sein kann, reicht insoweit nicht aus. So entschied das Niedersächsi-

sche Finanzgericht (Az. 9 K 117/21).

Krankheitsgründe können grundsätzlich gegen die Zumutbarkeit der Benutzung 

der kürzeren Fahrtstrecke sprechen. Die im Streitfall nicht weiter belegte erhöhte 

Unfallgefahr auf der kürzeren Fahrtstrecke sowie eine dargelegte Erforderlichkeit 

von planbaren Pausen wegen Rückenleidens bzw. Schwerbehinderung steht einer 

Unzumutbarkeit der Benutzung der kürzeren Fahrtstrecke jedenfalls dann nicht ent-

gegen, wenn der Kläger – wie hier – infolge eines Standortwechsels des Arbeitge-

bers in einem späteren Veranlagungszeitraum einen Großteil der streitbefangenen 

kürzeren Fahrtstrecke später tatsächlich nutzte.

Publication name: Mandanten-Monatsinformation 11/2024 generated: 
2024-10-25T11:04:05+02:00 



�

1RYHPEHU������²�0RQDWVLQIRUPDWLRQ

(ØT�7OUCV\UVGWGTR�KEJVKIG

(ØT�d/KNEJGTUCV\RTQFWMVGp�R�CP\NKEJGP�7TURTWPIU�MGKP�
GTOÀ»KIVGT�7OUCV\UVGWGTUCV\

d/KNEJGTUCV\RTQFWMVGq�R�CP\NKEJGP�7TURTWPIU� 

(im Streitfall: aus Soja, Reis oder Hafer hergestellte 

Getränke bzw. vegane Milchalternativen) sind keine 

Milch oder Milchmischgetränke im Sinne von Anlage 

2 zu § 12 Abs. 2 Umsatzsteuergesetz und unterliegen 

daher dem Regelsteuersatz von 19 %. So entschied das 

Finanzgericht Baden-Württemberg (Az. 1 K 232/24).

Lediglich ergänzend sei – und dies auch nur zur An-

wendung der Nr. 35 der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 –  

darauf hingewiesen, dass allenfalls der Gesetzgeber 

eine ausdrückliche Ausnahme in die betreffenden  

Bestimmungen der Anlage einfügen kann.

#WVQJCWU�KP�2NCPWPIURJCUG��-GKP�8QTUVGWGTCD\WI�HØT�'TYGTD�
GKPGU�5WRGTURQTVYCIGPU�CNU�#WUUVGNNWPIUUVØEM

Ein bereits vor der Erzielung von Ausgangsumsätzen als Ausstellungsstück für ein 

Autohaus erworbener sog. Supersportwagen (Porsche) kann eine Eingangsleis-

tung sein, wenn die Verwendungsabsicht hinreichend belegt ist. So entschied das 

Niedersächsische Finanzgericht (Az. 5 K 148/23).

Der Erwerb eines solchen „Supersportwagens“ kann sich gleichwohl als gänzlich 

unangemessen erweisen, wenn die Erzielung von Umsätzen mit dem geplanten 

Autohaus noch in weiter Ferne liegt und von Umständen abhängt, auf die der 

7PVGTPGJOGT�MGKPGP�QFGT�PWT�DGITGP\VGP�'KP�WUU�JCV��0CEJ�/C»ICDG�FKGUGT�

Rechtsgrundsätze ist der Erwerb des Porsches vorliegend als unangemessen anzu-

sehen. Dem vom Kläger begehrten Vorsteuerabzug steht hiermit das Vorsteuerab-

zugsverbot entgegen.

Publication name: Mandanten-Monatsinformation 11/2024 generated: 
2024-10-25T11:04:05+02:00 



�

1RYHPEHU������²�0RQDWVLQIRUPDWLRQ

$GK�.KGHGTWPI�XQP�/KGVGTUVTQO�\WO�8QTUVGWGTCD\WI�DGTGEJVKIV

Bei der Lieferung von Strom, den der Vermieter von Wohnraum über eine Photo-

voltaikanlage selbst erzeugt und an seine Mieter gegen Entgelt abgibt, handelt 

es sich nicht um eine unselbstständige Nebenleistung der umsatzsteuerfrei-

en (langfristigen) Vermietung von Wohnraum, sondern um eine selbstständige 

WOUCV\UVGWGTR�KEJVKIG�.GKUVWPI. Diese berechtigt zum Vorsteuerabzug aus den 

Eingangsleistungen, da kraft Gesetzes für den Mieter die Möglichkeit besteht, den 

Stromanbieter frei zu wählen, und die Stromlieferung getrennt und nach individuel-

NGO�8GTDTCWEJ�CDIGTGEJPGV�YKTF��5Q�GPVUEJKGF�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�
#\��:+�4�������

Der Vermieter sah die Stromerzeugung und die Lieferung an die Mieter jeweils als 

eigenständige Leistung an, während das Finanzamt eine Gesamtleistung sah, näm-

lich die Vermietung einer Wohnung mit der dazugehörigen Stromlieferung. 

Der Grund für die gegenteiligen Auffassungen lag selbstverständlich darin, dass der 

Vermieter den Vorsteuerabzug für die Photovoltaikanlage beanspruchte, während 

das Finanzamt dies ablehnte.

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�DGWTVGKNVG�FKGUGP�(CNN�KPUDGUQPFGTG�WPVGT�$GTØEMUKEJVKIWPI�FGT�

hierfür abgeschlossenen Verträge. Da der Stromlieferungsvertrag unabhängig vom 

Mietvertrag über die Wohnräume bestand, handelte es sich nach seiner Auffassung 

um zwei verschiedene Leistungen. Die Vereinbarung über die Stromlieferung war 

unabhängig vom Mietvertrag kündbar. Dies ergibt sich auch aus § 42a Abs. 2 des 

Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), in dem ein ausdrück-

liches Koppelungsverbot zwischen dem Miet- und dem Energielieferungsvertrag 

enthalten ist. Die Mieter konnten daher unabhängig vom Mietvertrag den Strom-

lieferungsvertrag kündigen und danach den Strom von einem anderen Anbieter 

beziehen. 
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5EJGPMWPIUVGWGT

(QTFGTWPIUXGT\KEJV�\YKUEJGP�)GUGNNUEJCHVGTP�GKPGT�)OD*�QJPG�
CPIGOGUUGPGP�9GTVCWUINGKEJ�CNU�HTGKIGDKIG�<WYGPFWPI

Wenn Gesellschafter einer GmbH wirksam vereinbart haben, dass Leistungen in 

die Kapitalrücklage gesellschafterbezogen zugeordnet werden, wird jedoch die 

Kapitalrücklage im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung abweichend hiervon 

allen Gesellschaftern entsprechend ihren Beteiligungsquoten zugerechnet, kann der 

Verzicht auf einen angemessenen Wertausgleich durch den Gesellschafter, der die 

Leistungen erbracht hat, eine freigebige Zuwendung zugunsten der Mitgesellschaf-

VGT�FCTUVGNNGP��5Q�GPVUEJKGF�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�
#\��++�4��������

Im Streitfall wurde deutlich erkennbar, dass die hier von einer Familie getroffenen 

Vereinbarungen zwischen Fremden sicherlich nicht so zustande gekommen wären. 

In vereinfachter Form dargestellt, wurde hier das vom Vater in eine GmbH ein-

gebrachte Vermögen von rd. 5 Mio. Euro bei einer späteren Kapitalerhöhung der 

Gesellschaft zunächst mit je einem Drittel jedem Gesellschafter zugerechnet und 

anschließend die Söhne zu einem Ausgleich des dadurch entstandenen Wertverlus-

VGU�HØT�FGP�8CVGT�XGTR�KEJVGV��&GT�XGTGKPDCTVG�#WUINGKEJ�YCT�PCEJ�#WHHCUUWPI�FGU�

Finanzamtes aber um rd. 1,2 Mio. Euro je Sohn zu gering bemessen worden. Diese 

Auswirkungen ergaben sich auch dadurch, dass sich das Vermögen der GmbH sich 

in der Zeit zwischen Einlage in die Gesellschaft durch den Vater und der folgenden 

Kapitalerhöhung auf einen gemeinen Wert von rd. 12 Mio. Euro erhöht hatte. Die 

Beteiligung des Vaters an der GmbH wurde durch die disquotale Kapitalerhöhung 

von 33,33 % auf nur noch 1,62 % verringert. Der Wertzuwachs des Vermögens der 

GmbH kann auch dadurch zustande gekommen sein, dass die Sacheinlagen des Va-

ters im Zeitpunkt der Einlage einen höheren gemeinen Wert hatten als der vertragli-

che Einlagewert. Dies ändert aber nichts an dem Wert im Zeitpunkt der freigebigen 

Zuwendung gem. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, denn im Einlagezeitpunkt wurde entspre-

chend dem Gesellschaftsvertrag nur dem Vater die Kapitaleinlage zugerechnet. Zu 

diesem Zeitpunkt gab es noch keine freigebige Zuwendung.
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&GT�$WPFGU�PCP\JQH�DGITØPFGV�UGKP�7TVGKN�UGJT�CWUHØJTNKEJ�CWEJ�WPVGT�8GTYGKU�CWH�

die gesellschaftsrechtliche Rechtslage und die Auffassung der Finanzverwaltung  


4�'�����#DU�����5�����'TD5V4��������#WEJ�FCU�HØT�GKPG�5VGWGTR�KEJV�PQVYGPFKIG�

UWDLGMVKXG�$GYWUUVUGKP�GKPGT�5EJGPMWPI�IGO������'TD5V)�UKGJV�FGT�$WPFGU�PCP\-

hof hier als erfüllt an. Den Beteiligten war klar, dass die Kapitalerhöhung durch die 

Söhne beim Vater eine Wertminderung seines Anteils zur Folge hatte. Dafür wurde 

auch ausdrücklich ein auszugleichender Wert festgestellt. Dass dieser unrichtig  

berechnet wurde, ändert daran nichts, denn auf die Kenntnis über die genaue Höhe 

der Zuwendung komme es nicht an.

)TWPFGTYGTDUVGWGT

$GOGUUWPIUITWPFNCIG�HØT�FKG�)TWPFGTYGTDUVGWGT��
'KPDG\KGJWPI�FGT�CWH�XGTMCWHVGO�9CNFITWPFUVØEM�
CWHUVGJGPFGP�$ÀWOG

Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern hatte zu entscheiden, ob bei der Be-

messungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer der Wert der auf dem Grundstück 

aufstehenden Bäume mit einzubeziehen ist (Az. 1 K 180/23).

Wann ein „Grundstück” im Sinne des Grunderwerbsteuerrechts anzunehmen ist, 

richtet sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Ob Gehölze zum Grund-

stück zählen, hängt letztlich davon ab, zu welchem Zweck die Aussaat bzw. das 

'KPR�CP\GP�FGU�)GJÒN\GU�GTHQNIV�KUV��#WHUVGJGPFG�)GJÒN\G�UKPF�KO�#WUICPIURWPMV�

grundsätzlich wesentliche Bestandteile des Grundstücks, gleich, ob sie durch Selbst- 

oder Fremdaussaat unmittelbar am Standort gewachsen oder anderweitig vorgezo-

IGP�WPF�GKPIGR�CP\V�UKPF�

Wenn sich beim Verkauf eines Waldgrundstücks mit 80 bis 120 Jahren alten Bäu-

OGP�FGT�KPPGTG�9KNNG�FGU�)TWPFUVØEMUGKIGPVØOGTU�\WO�<GKVRWPMV�FGT�#PR�CP\WPI�

PKEJV�OGJT�HGUVUVGNNGP�NÀUUV��IGJV�FCU�\W�.CUVGP�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP��9GPP�DGKO�

Verkauf eines Waldgrundstücks die Vertragschließenden über die Übereignung der 

Bäume keine gesonderte vertragliche Regelung getroffen haben, auch den verein-

barten Kaufpreis nicht in Anteile für Grund und Boden sowie Bäume aufgeteilt und 
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sich aufgrund des Alters der Bäume auch keine Erkenntnisse zu den Absichten des 

#PR�CP\GPFGP�OGJT�IGYKPPGP�NCUUGP��URTKEJV�FKGU�FCHØT��FCUU�FKG�8GTVTCIUEJNKG»GP-

den die aufstehenden Bäume nicht als Scheinbestandteile, sondern nach der Grund-

regel des § 94 Abs. 1 Satz 2 BGB als wesentliche Grundstücksbestandteile angese-

hen haben und dass somit der volle vereinbarte Kaufpreis die Bemessungsgrundlage 

für die Grunderwerbsteuer darstellt.

)GUGV\IGDWPI

4GHGTGPVGPGPVYWTH�GKPGU�'�(WGNU�QPN[�)GUGV\GU

&CU�$WPFGU�PCP\OKPKUVGTKWO�JCV�CO������������FGP�4GHGTGPVGPGPVYWTH�GKPGU�

Gesetzes zur steuerlichen Behandlung von lediglich mit E-Fuels betreibbaren Kraft-

fahrzeugen (E-Fuels-only-Gesetz) veröffentlicht. Demnach sollen die für Elektro- und 

GZVGTP�CW�CFDCTG�*[DTKFGNGMVTQHCJT\GWIG�DGUVGJGPFGP�5QPFGTTGIGNWPIGP�HØT�\��$��

Dienstwagenbesteuerung, Kfz-Steuer und *KP\WTGEJPWPI�XQP�/KGV\KPUGP�

WPF�.GCUKPITCVGP auch auf E-Fuels-Fahrzeuge ausgeweitet werden. Der Großteil 

der Regelungen gilt erst ab 2030.

'PVYWTH�GKPGT�$ØTQMTCVKGGPVNCUVWPIUXGTQTFPWPI�

Die Bundesregierung hat am 09.10.2024 den vom Bundesminister der Justiz vor-

gelegten Entwurf einer $ØTQMTCVKGGPVNCUVWPIUXGTQTFPWPI beschlossen. Die 

Verordnung ist Teil des Meseberger Entlastungspakets und ergänzt das Bürokratie-

entlastungsgesetz IV.

Insgesamt umfasst die Verordnung 32 Rechtsänderungen, deren jährliche Ent-

lastung für die Wirtschaft sich auf rund 420 Millionen Euro beläuft. Die Beiträge 

stammen aus mehreren Bundesministerien. Das Bundesministerium der Justiz hat 

die Vorschläge koordiniert und zusammengeführt.

Die Einzelmaßnahmen lassen sich folgenden Schwerpunkten zuordnen:
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�� Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung,

�� #DDCW�XQP�#P\GKIG��WPF�/KVVGKNWPIUR�KEJVGP�

�� weitere Verfahrenserleichterungen und Rechtsbereinigung.

Die Verordnung zur Entlastung der Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung 

von Bürokratie wird nun dem Bundesrat zugeleitet. 

8GTQTFPWPI�ØDGT�GPVYCNFWPIUHTGKG�.KGHGTMGVVGP��8GTUEJKGDWPI�
FGU�)GNVWPIUDGIKPPU�WO�GKP�,CJT

Die EU-Kommission hat am 02.10.2024 einen Änderungsvorschlag zur Verordnung 

(EU) 2023/1115 über entwaldungsfreie Lieferketten vorgelegt. Darin schlägt sie 

�� die Verschiebung der Anwendung der Verordnung um ein Jahr vor. Demnach 

müssen große Unternehmen die Vorschriften ab 30.12.2025 (statt 30.12.2024) 

und Kleinst- und kleine Unternehmen ab 30.06.2026 (statt 30.06.2025) anwen-

den.

�� die Vorlage der Länderbenchmark-Liste in Form von Durchführungsrechtsakten 

bis spätestens 30.06.2025 vor. Die Grundsätze für die Methodik zur Einstufung 

der Länder in die verschiedenen Risikokategorien werden im strategischen Rah-

men für die internationale Zusammenarbeit aufgezeigt.

Außerdem hat die EU-Kommission ihre Website green-business.ec.europa.eu zur 

Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten überarbeitet und Leitlinien zur 

Unterstützung von Unternehmen und Durchsetzungsbehörden sowie Klarstellung 

der Bestimmungen in der Verordnung und aktualisierte FAQ, in die über 40 neue 

\WUÀV\NKEJG�#PVYQTVGP�CWH�JÀW�I�IGUVGNNVG�(TCIGP�CWHIGPQOOGP�YWTFGP��XGTÒH-

fentlicht.

Laut EU-Kommission ist das Informationssystem, in dem die Sorgfaltserklärungen 

registriert und hochgeladen werden können, ab November einsatzbereit. Der volle 

Betrieb soll ab Dezember gewährleistet sein.
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5EJTGKDGP�FGU�$WPFGUOKPKUVGTKWOU�HØT�(KPCP\GP�\WT�
'�4GEJPWPI�XGTÒHHGPVNKEJV

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat am 15.10.2024 das Schreiben „Aus-

UVGNNWPI�XQP�4GEJPWPIGP�PCEJ������7UV)�s�'KPHØJTWPI�FGT�QDNKICVQTKUEJGP�

GNGMVTQPKUEJGP�4GEJPWPI�DGK�7OUÀV\GP�\YKUEJGP�KPNÀPFKUEJGP�7PVGTPGJ-

OGTP�CD�FGO�����������p veröffentlicht. Darin erläutert es die zur E-Rechnung 

getroffenen Regelungen des Wachstumschancengesetzes und geht auf besondere 

(TCIGUVGNNWPIGP�\WT�'�4GEJPWPI�GKP��+O�9GUGPVNKEJGP�KUV�FCU��PCNG�$/(�5EJTGKDGP�

inhaltsgleich mit dem im Juni 2024 veröffentlichten Entwurf. Neu hinzugekommen 

sind konkretisierende Erläuterungen.

Die nachfolgenden Punkte fassen die wichtigsten Aspekte zur Einführung der ver-

R�KEJVGPFGP�GNGMVTQPKUEJGP�4GEJPWPIGP�
$�$��\WUCOOGP�

1. &KG�IGUGV\NKEJGP�2�KEJVGP�\WT�4GEJPWPIUCWUUVGNNWPI werden durch das Wachs-

tumschancengesetz umfassend neu formuliert und inhaltlich angepasst.

2. #D�FGO������������KUV�HØT�CNNG�7PVGTPGJOGPUITÒ»GP�XGTR�KEJVGPF�FKG�/ÒI-

lichkeit zum 'ORHCPI�GKPGT�GNGMVTQPKUEJGP�4GEJPWPI als strukturierter Daten-

satz bei inländischen B2B-Leistungen sicherzustellen.

3. #D�FGO������������KUV�HØT�CNNG�7PVGTPGJOGP�XGTR�KEJVGPF�GKPG�GNGMVTQPKUEJG�

4GEJPWPI als strukturierter Datensatz bei inländischen B2B-Leistungen auszu-

stellen.

4. Die elektronische Rechnung muss in einem UVTWMVWTKGTVGP�GNGMVTQPKUEJGP�

Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden und eine elektronische 

Verarbeitung ermöglichen.

5. &KG�8GTR�KEJVWPI�\WT�GNGMVTQPKUEJGP�4GEJPWPIUCWUUVGNNWPI�DGUVGJV�HØT�.GKUVWP-

gen eines Unternehmers an einen anderen Unternehmer im +PNCPF�
$�$�.

6. &KG�8GTR�KEJVWPI�\WT�GNGMVTQPKUEJGP�4GEJPWPIUCWUUVGNNWPI�DGUVGJV�CWEJ im Falle 

der Abrechnung durch eine )WVUEJTKHV, wenn die Rechnung durch den Lei-

stungsempfänger ausgestellt wird.
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7. Die EU-Norm für elektronische Rechnungsausstellung gemäß der Richtlinie 

2014/55/EU legt die�KPJCNVNKEJGP�#PHQTFGTWPIGP an das strukturierte Format 

einer elektronischen Rechnung fest.

8. &KG�'KPHØJTWPI�FGT�XGTR�KEJVGPFGP�GNGMVTQPKUEJGP�4GEJPWPIUCWUUVGNNWPI�FKGPV�

der�$GMÀORHWPI�XQP�7OUCV\UVGWGTDGVTWI�WPF�FGT�'H�\KGP\UVGKIGTWPI in 

Unternehmen.

9. Die Einführung der E-Rechnung B2B bildet die Voraussetzung für die Einführung 

GKPGT�8GTR�KEJVWPI�\WT�VTCPUCMVKQPUDG\QIGPGP�/GNFWPI�XQP�7OUÀV\GP im 

B2B-Bereich durch Unternehmer an ein bundeseinheitliches IT-System der Verwal-

tung.

Hinweis

Mit den Anwendungen auf der DATEV E-Rechnungsplattform heben Sie 

Ihre digitalen Rechnungsprozesse auf die nächste Stufe und gestalten 

den Rechnungsdatenaustausch mit Ihren Geschäftspartnern künftig noch 

komfortabler. Besonders interessant: Unterstützungspaket E-Rechnung.

www.datev.de/e-rechnung

Impressum 

© 2024 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein beim Herausgeber DATEV eG, 90329 Nürnberg 

(Verlag). Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige 

Darstellung und ersetzen nicht die Prüfung und Beratung im Einzelfall.

Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte 

und Bilder im Kontext dieser Mandanten-Monatsinformation erfolgt mit Einwilligung der DATEV eG.

'KPG�0WV\WPI�HØT�<YGEMG�FGU�6GZV��WPF�&CVCOKPKPI�
�|��D�7TJ)��UQYKG�HØT�<YGEMG�FGT�'PVYKEMNWPI��FGU�
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und Bearbeitung des Werkes durch Künstliche Intelligenz, ist nicht gestattet.
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1 Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 

Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 

drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 

Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 

7O�5ÀWOPKU\WUEJNÀIG�\W�XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�

einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis späte-

stens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.11.2024/19.12.2024, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Be-

sonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 

erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 

übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 

Feiertagen fällt.

6GTOKPG�5VGWGTP���5Q\KCNXGTUKEJGTWPI 0QXGODGT�&G\GODGT�����

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.11.2024¹ 10.12.20241

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.12.2024

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.12.2024

Umsatzsteuer 11.11.20242 10.12.20243

Ende der Schonfrist obiger  

Steuerarten bei Zahlung durch:

Überweisung4 14.11.2024 13.12.2024

Scheck5 11.11.2024 10.12.2024

Gewerbesteuer 15.11.2024 Entfällt

Grundsteuer 15.11.2024 Entfällt

Ende der Schonfrist obiger  

Steuerarten bei Zahlung durch:

Überweisung4 18.11.2024 Entfällt

Scheck5 15.11.2024 Entfällt

Sozialversicherung6 27.11.2024 23.12.2024

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 

Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolg-

ten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 

das zuständige Finanzamt abzuführen.
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